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7.4.1604 Kaiser Rudolf ordnet an, dass der Prozess zwischen 
Christof Straub einerseits und Sigmund von 
Sprinzenstein, seiner Frau und Freiherr Hans Jörger 
andererseits um die Verkaufsbedingungen einiger 
Güter endlich in die Wege geleitet wird ( SVS ) 

 
29.9.1604 Nach dem Tod seines Bruders Hans schließt Sigmund 

mit der Witwe seines verstorbenen Bruders Alexander 
einen Vergleich, vermutlich über finanzielle Ansprüche 
Sigmunds aus dem Teilungsvertrag von 1600. 

 
2.10.1604 Die nö. Landesregierung lehnt die Forderung Sigmunds 

nach Auszahlung des Kredits samt Zinsen auf dem 
Zollamt Engelhardszell ab, da es noch beträchtliche 
Summen von dessen verstorbenem Bruder Johann 
Albrecht zu fordern hat ( SVS ) 

 
1604 Sebastian Hölzl, Bürger zu Lanfeld, klagt beim 

Landeshauptmann gegen Sigmund: 
 

 Der verstorbene Christof Schallenberger hatte bei Hölzl 
einen Kredit von 200 fl aufgenommen, für den Sigmund 
gebürgt hat. Nach dem Tod des Schallenbergers 
weigert sich Sigmund nun zu zahlen und verweist auf 
die Witwe des Schallenbergers. ( SVS ) 

 
4.4.1605 Sigmund schreibt aus Greizstetten an seine Neffen 

Hans Ernst und Hans Wilhelm und verlangt Bericht in 
einer nicht näher genannten finanziellen Angelegenheit. 
( SVS ) 

 
1605 Sigmund verkauft das Gut Stetten an Peter Christoph 

von Praunfalk. 
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